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zur Beseitigung des Fehlers. Ist der Fehler nicht vor-

führbar oder das Vorliegen eines Fehlers oder die Be-

seitigung strittig, erlischt der Anspruch jedoch zwei 

Monate nach der letzten Nachbesserung oder der Erklä-

rung des Opel Service-Partners, der Fehler sei besei-

tigt oder es liege kein Fehler vor. Eine Unterbrechung 

oder ein Neubeginn des Garantiezeitraums durch Nachbes-

serung oder Prüfung der Beanstandung oder Verhandlungen 

über den Anspruch begründende Umstände ist ausgeschlos-

sen. Zusagen Dritter jedweder Art, die in irgendeiner 

Weise von den hier beschriebenen Garantieumfängen ab-

weichen, sind für Opel nicht bindend.“ 

Das Erstgericht wies mit dem angefochtenen Urteil das 

Haupt- und die Hilfsbegehren  ab (1.) und verpflichtete 

den Kläger, der Beklagten die mit EUR 513,02 bestimmten 

Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen. Es traf 

die auf den Seiten 2 und 3 der Urteilsausfertigung er-

sichtlichen Feststellungen. In diesen wird die genannte 

Klausel  wiedergegeben  und  weiters  festgestellt,  dass 

dem Kläger vom „Vertragshändler Linser“ im Oktober 2020 

mitgeteilt  wurde,  dass  entsprechend  einer  Mitteilung 

der Beklagten ihrer Ansicht nach der Kondensationsvor-

gang korrekt sei und es keinen Grund für einen Tei-

leaustausch auf Garantie gebe. 

Das Erstgericht bewertete diesen seinen festgestellten 

Sachverhalt rechtlich dahingehend, dass Garantieverein-

barungen  weitestgehend  der  Parteiendisposition  unter-

liegen würden. Von einer ungewöhnlich, gröblich benach-

teiligenden Klausel oder einer Verkürzung einer gesetz-

lichen Frist könne keine Rede sein. Verfallsklauseln 
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seien  dann  als  sittenwidrig  anzusehen,  wenn  sie  die 

Geltendmachung des Anspruches ohne sachliche Rechtfer-

tigung übermäßig erschweren. Je kürzer die Frist, desto 

stärker müsse die Rechtfertigung sein. Von einer über-

mäßigen Erschwernis, den Klagsanspruch geltend zu ma-

chen, könne gegenständlich nicht die Rede sein. Es sei 

davon auszugehen, dass ein Zeitraum von zwei Monaten ab 

Ablehnung  des  Anspruches  für  den  Kläger  ausreichend 

sei, um allfällige Ansprüche bei Gericht geltend zu ma-

chen. Die Klage sei erst am 28.1.2021 erhoben worden. 

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Klä-

gers wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag auf Klagsstattgebung; hilfsweise wird ein Aufhe-

bungsantrag gestellt.

Die Beklagte beantragt, der Berufung keine Folge zu ge-

ben. 

Die Berufung ist mit dem Aufhebungsantrag berechtigt.

Der Berufungswerber bringt in seiner  Rechtsrüge vor, 

dass die zu prüfende Klausel gröblich benachteiligend 

und unklar formuliert sei. Dem Kläger als Konsumenten 

würde die Geltendmachung seiner Rechte ohne sachliche 

Rechtfertigung  übermäßig  erschwert  werden.  Es  liege 

auch keine „Gratis“-Leistung der Beklagten an ihn als 

Konsumenten vor, sondern würde er für diese zusätzli-

chen Leistungen letztendlich bezahlen. Der Berufungs-

werber verweist auf die Unzulässigkeit von Verfalls-

klauseln  in Kollektivverträgen, wenn diese die Frist 

zur Geltendmachung auf unter drei Monate verkürzen wür-
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den (RS0016688). Die Klausel habe alleine für die Be-

klagte den Vorteil, dass möglichst viele Garantienehmer 

diese  unerwartete  kurze  Frist  ungenützt  verstreichen 

lassen würden. Der Kläger habe in den Geschäftsbedin-

gungen nicht mit einer derartigen kurzen Frist rechnen 

müssen.  Der  Berufungswerber  bringt  desweiteren  vor, 

dass die Frist erst zu laufen beginne ab der letzten 

Erklärung über die Ablehnung. 

Die  Berufungswerberin  verwies  auf  den  Wortlaut  der 

Klausel  und  dass  diese  ausschließlich  auch  auf  eine 

einzige Erklärung des Opel Service-Partners abstellen 

würde. Die Klausel verwende keine üblicherweise als in-

transparent angesehenen Formulierungen. Es würden keine 

technischen, dem typischen Verbraucher unbekannte Be-

griffe verwendet werden. Der typische Durchschnittskun-

de könne eindeutig erkennen, wann die genannte Frist zu 

laufen beginne.

Das Berufungsgericht hat erwogen: 

Zunächst ist festzuhalten, dass die vom Kläger auszugs-

weise vorgelegten Garantiebedingungen in der ./N als 

Garantiegeberin die Opel Automobile GmbH in Deuschland-

Rüsselsheim anführen. Aus der weiteren vom Kläger vor-

gelegten  Urkunde,  nämlich  der  Werkstatt-Rechnung  vom 

9.10.2020 an ihn samt Zertifikat „Opel Flex Care“ (./O) 

und auch in Verbindung mit den von der Beklagten vorge-

legten Geschäftsbedingungen hierzu (./1), wird als Ga-

rantiegeberin die Beklagte („Opel Austria GmbH, 1220 

Wien“)  geführt.  Die  Parteien  bezeichneten  die  ./O 

und ./1 jeweils als echt (ON 6, Seite 3 = AS 45, ON 10, 
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vorbereitete Urkundenerklärung im Anhang Seite 3 = AS 

59). Es ist daher als unstrittig anzusehen, dass die 

Beklagte ein Garantieversprechen gegen Entgelt (nämlich 

EUR 230,-- für ein Jahr) abgegeben hat (./O, Seite 3). 

Auch Garantieverträge sind Rechtsgeschäfte, die gemäß 

den §§ 914 und 915 ABGB auszulegen sind. Dem steht der 

Grundsatz der formellen Garantiestrenge nicht entgegen, 

weil dieser kein Selbstzweck ist, sondern nur soweit 

trägt, als dies dem Willen der Vertragsparteien ent-

spricht  (RS0033002).  § 1497  ABGB  ist  auf  die  Aus-

schlussfristen  des  Arbeitsrechtes  analog  anzuwenden; 

dienen auch diese, wie die meisten Präklusivfristen des 

allgemeinen  bürgerlichen  Rechtes,  der  Sicherheit  des 

rechtsgeschäftlichen Verkehrs durch die rasche Bereini-

gung aller offenen Streitfragen (RS0029716). Wie das 

Erstgericht zutreffend ausführt, ist die Vereinbarung 

einer kürzeren als der gesetzlichen Verjährungszeit – 

in den Grenzen des § 879 ABGB – grundsätzlich zulässig. 

Eine solche Vereinbarung kann auch in Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen  erfolgen  (RS0034782).  Wichtigste 

Fallgruppe einer gröblichen Benachteiligung im Sinn des 

§ 879 Abs. 3 ABGB ist die, wo Verschlechterungen der 

Rechtsposition des Vertragspartners vom Verwender der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Abweichungen vom 

dispositiven Recht festgelegt werden. Insbesondere kann 

eine Abweichung vom dispositiven Recht in Vertragsform-

blättern dann eine gröbliche Benachteiligung sein, wenn 

sich für die Abweichung keine sachliche Rechtfertigung 

finden lässt (Krejci in  Rummel ABGB3, § 879, Rz 240; 

Apathy/Riedler in Schwimann ABGB3 IV, § 879, Rz 24). 

Der Oberste Gerichtshof hat zu 4 Ob 227/06w (betreffend 
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eines fingierten Verzichtes des Vertragspartners eines 

Mobilfunkbetreibers auf ein Restguthaben, wenn dieses 

nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf von 12 Monaten 

seit dem letzten Ladevorgang zurückverlangt wird) aus-

gesprochen:

„So ist dem Arbeitsrecht anerkannt, dass Verfallsklau-

seln, die keinen zwingenden Bestimmungen zuwiderlaufen, 

nur dann nichtig sind, wenn sie durch die unangemessene 

Kürze das Geltendmachen von Ansprüchen ohne sachlichen 

Grund übermäßig erschweren (…). Ein sachlicher Grund 

ist insbesondere die Vermeidung von Beweisschwierigkei-

ten (…). Dreimonatige Verfallsfristen werden nicht als 

sittenwidrig angesehen (RIS-Justiz RS0016688, T1, T10, 

T28). Das gilt nicht nur für Klauseln in Kollektivver-

trägen, sondern auch bei einer Vereinbarung im Dienst-

vertrag (…). Das Kriterium des unsachlichen Erschwerens 

der Anspruchsdurchsetzung wird auch in anderen Berei-

chen des Zivilrechts angewendet, wenn die Zulässigkeit 

einer Verkürzung gesetzlicher Fristen nach dem Maßstab 

des § 879 Abs. 3 ABGB zu beurteilen ist (…; Verjäh-

rungsfristen in den AAB der Wirtschaftstreuhänder; 4 Ob 

279/04i = SZ 205/14: Verjährung vertraglicher Schaden-

ersatzansprüche; 2 Ob 50/05z, Verfall von Geschenkgut-

scheinen).  Als  tauglicher  Rechtfertigungsgrund  gilt 

auch  hier  die  Vermeidung  von  Beweisschwierigkeiten 

(1 Ob 1/00d, 4 Ob 279/04i). Je kürzer die Verfallsfrist 

sein soll, umso triftiger muss der Rechtfertigungsgrund 

sein (2 Ob 50/05z). Jedenfalls ist eine umfassende In-

teressenabwägung  erforderlich  (1  Ob  1/00d,  4  Ob 

279/04i). … Es wäre daher ein nicht zu rechtfertigender 

Wertungswiderspruch, im Gegensatz zur Rechtslage im Ar-
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beitsrecht eine sechsmonatige Verfallsfrist für die Rü-

ckforderung von Wertkartenguthaben generell für unzu-

lässig zu halten.“

In diesem Erkenntnis stellte der Oberste Gerichtshof 

auch auf einen in den Vertragsbestimmungen angeführten 

Warnhinweis auf den Verfall ab, weil das fristauslösen-

de Ereignis nicht klar erkennbar gewesen ist. 

Der Oberste Gerichtshof hat zu 2 Ob 50/05z (betreffend 

des Verfalls von „Ticket-Service-Schecks“ mit Ende Fe-

bruar des auf den Schecks aufgedruckten Ausstellungs-

jahr folgendem Jahr) ausgeführt: 

„Nach  ständiger  Rechtsprechung  und  einhelliger  Lehre 

ist die Vereinbarung einer kürzeren als der gesetzlich 

vorgesehenen  Verjährungsfrist  grundsätzlich  zulässig 

(…). Dies wurde aber nur dann als uneingeschränkt zu-

lässig erachtet, wenn die Fristverkürzung zwischen zu-

mindest annähernd gleich starken Vertragspartnern indi-

viduell vereinbart wurde. Ist die Verkürzung einer Ver-

jährungsfrist (bzw. Verfallsfrist) in Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen enthalten, so unterliegt sie der In-

haltskontrolle des § 879 Abs. 3 ABGB. Verfallsklauseln 

sind dann sittenwidrig, wenn sie die Geltendmachung von 

Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermäßig erschweren 

(…). Je kürzer die Verfallsfrist sein soll, desto trif-

tiger muss der Rechtfertigungsgrund sein. Hier soll der 

sachliche Grund für die Verfallsfrist von zwei Monaten 

darin  liegen,  dass  die  Konzernmutter  auf  einen  mög-

lichst frühen Abschluss des Geschäftsjahres dränge. Für 

einen endgültigen Abschluss sei es erforderlich, auch 
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alle Gutscheine abzurechnen, ein weiteres Zuwarten sei 

der  beklagten  Partei  aus  Bilanzierungsgründen  nicht 

möglich. … Überzeugende Gründe, die eine derartige, die 

Anspruchsverfolgung  erschwerende  Verkürzung  der  Ein-

reichfrist  rechtfertigen  könnten,  wurden  somit  nicht 

geltend gemacht; das Drängen der Konzernmutter reicht 

dafür nicht aus. Der Anspruch der klagenden Partei ist 

demnach  wegen  Sittenwidrigkeit  der  Verfallsklausel 

nicht verfallen.“

In der gegenständlichen Rechtssache haben die Parteien 

zur Gültigkeit und Anwendbarkeit der gegenständlichen 

Klausel eingehend vorgetragen, u.a. in der Tagsatzung 

zur mündlichen Streitverhandlung vom 18.3.2021 (ON 6, 

Seite 2 = AS 43). Die Beklagte hat während des gesamten 

entscheidenden (§ 482 ZPO) erstinstanzlichen Verfahrens 

keinerlei Begründung für die doch drastische Verkürzung 

der Anspruchsfrist auf zwei Monate gegenüber der nach 

ABGB deutlich längeren Anspruchsfrist von jedenfalls 36 

Monaten  (§  1486  Z.  1  ABGB  analog;  hierfür  wohl 

RS0034311; 6 Ob 24/19a; Rechtsprechungsübersicht in Rz 

5  in  10  Ob  62/16i)  vorgetragen.  Die  wiedergegebene 

Rechtsprechung und deren Anwendung durch das Berufungs-

gericht kann die Beklagte daher nicht überraschen. We-

sentlich ist, dass die Beklagte ihr Garantieversprechen 

entgeltlich abgegeben hat und keine „freiwillig gewähr-

te“ Garantieerklärung abgegeben wurde (zu solchen HG 

Wien 1 R 394/18i und 60 R 82/20v).

 

Der Kläger hat in seinen vorbereitenden Schriftsätzen 

keine Beschäftigung angegeben (entgegen § 75 Z. 1 ZPO), 

gab  in  seiner  Einvernahme  jedoch  an,  Buchdrucker  zu 
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sein (ON 10, Seite 2 = AS 65). Das zwischen den Partei-

en des Verfahrens das KSchG zur Anwendung zu gelangen 

hat, scheint unstrittig, weil die Berufungsbeantwortung 

selbst dieses heranzieht (Seite 4). Eine individuelle 

Vereinbarung der gegenständlichen Verfallsklausel wurde 

nicht vorgetragen oder festgestellt (vgl. § 501 ZPO). 

Selbst dann würde das wirtschaftliche Ungleichgewicht 

zwischen dem Kläger und der Beklagten (Letztere formu-

lierte ja auch die Garantiebedingungen) auf Grund der 

wiedergegebenen Rechtsprechung jedenfalls gegen § 879 

Abs. 3 ABGB verstoßen (RS0016914), sodass eine weitere 

Prüfung der strittigen Klausel anhand des Maßstabes des 

§ 6 KSchG unterbleiben kann. Eine Verpflichtung der Be-

klagten, den Kläger bei Ablehnung seines Garantiean-

spruches auf die Verfallsfrist von zwei Monaten hinzu-

weisen, besteht nach den von der Beklagten verfassten 

Garantiebedingungen nicht. Dies bestärkt jedoch viel-

mehr die Unzulässigkeit der Verfallsklausel. Die gegen-

teiligen Ausführungen in der Berufungsbeantwortung un-

ter Bezugnahme auf § 12 VersVG und (gemeint) § 9b KSchG 

sind für das Berufungsgericht nicht überzeugend.

Nach  dem  dem  Versicherungsvertragsrecht  innewohnenden 

Grundsatz von Treu und Glauben ist der Versicherer ver-

pflichtet, auf Schadensmeldungen des Versicherten un-

verzüglich zu reagieren und ist die Ablehnung des Ver-

sicherungsfalles gesetzlich in § 12 VersVG bestimmt. 

Demnach hat im Falle der Ablehnung der Versicherer den 

Versicherten – gleichgültig davon, ob das KSchG zur An-

wendung zu gelangen hat – auf die 12-monatige Frist zur 

Geltendmachung seiner Ansprüche ausdrücklich hinzuwei-

sen. Der Umstand, dass § 9b KSchG keine solche Ver-
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pflichtung des Garantiegebers vorsieht, ändert nichts 

an der Ungültigkeit der Klausel nach § 879 Abs. 3 ABGB. 

Ein Warnhinweis auf den frühzeitigen Verfall auf ein 

Restguthaben eines Mobilfunkbetreibers kann bei Unklar-

heiten über den Beginn der Verfallsfrist von Bedeutung 

sein (9 Ob 40/06g).

Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre ist der zwi-

schen den Parteien abgeschlossene Garantievertrag redu-

ziert  um  die  unzulässige  Verfallsklausel  anzuwenden 

(RS0128735; insbesondere T2 = 4 Ob 229/13z).

Das Erstgericht hat ausgehend von seiner Rechtsansicht 

keine  Feststellungen  zu  dem  weiteren  Vorbringen  der 

Parteien, insbesondere zur Frage, ob der Kondensatauf-

schlag in den Heckleuchten einen „Fehler“ im Sinne der 

vereinbarten Garantiebedingungen darstellt, getroffen. 

Demgemäß war spruchgemäß zu entscheiden. 

Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52 Abs. 1 ZPO. 

Handelsgericht Wien
1030 Wien, Marxergasse 1a

Abt. 1, am 2. Dezember 2021

Dr. Johann GUMPINGER
Elektronische Ausfertigung

gemäß § 79 GOG
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